
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationakift~J 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

und verstaatlichte Unlernehmungen 

Pr.Zl.5.906/15-I/2-1970 

XII. Geset:':Jrbufle5periode 
~ 

_;'11 /A.~: 
zu 7PS jJ. 
Priis. am __ 2J .... Jllli 197iJ 

bet~effend.die schriftliche Anfrage de~ Abgeordneten 
zum Nationalrat Regensburger und Genos8en, Nr.165/J­
NR/1970 vom 1.7.1970: "Überlastung des Telephonnetzes 
;Ln Katastrophenfäll"'n," 

Zu obi.ger Anfrage erlau':Je ich mir, folgend:=-s mitzuteilen: 

Als eine der Maßnahmen, die seitens der Post- und Tele­
graphenverwaltung getroffen wurden, um in Katastrophen­
fällen tro+.z tlberlastuIJg des Telt.phonnetzes Anrufe um 
Hilfeleistungen zu gewährleisten, ist der Einsatz von 
Funkgeräten anzusehen. So si.nd tei:;;pielsweise verschie­
dene katastrophengefährdete Gebiete illit Funkfernsprech~ 
anlagen a~sgerüstet, die im Katastropnenfall als Zweit­
weg zur Verfügung stehen, bzw.können von verschiedenen 
Postämtern in kürzester Zeit FlL'lkfernschreibgeräte zur 
Verständigung in katastrophengefährdeten Gs':.ieten einge­
setzt werden. Auch ist es durch den Einsatz von Sechs­
kanal-Trägerfrequenzeinrichtungen rasch möglich, in 
Gebieten, in denen erhöhter Bedarf an Nachrichtenverbin­
dungen besteht~ liber ein solches Gerät gleichzeitig sechs 
Ferngespräche mittels Richtfunk zusätzlinh zufUhren. 

Ferner wurde durch schaltungstechnischo Maßnahmen Vorsorge 
getroffen, daß die Notrufnumm8rrr der Rettung, Feuerwehr und 
Polizei auch bei einer überlastung des Fernsprechnetzes 
immer erreicht werden können, 
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Wenn' il Katastrophenfällen die Hauptverkehrsträger von 

Fer~meldeverbindunien (Koaxialkabelnetz, Richtfunknetz) 
at.sfal ;en, wird durch Er~m-'czschal tung auf Reservekanäle 

dafür gesol'gt, den Verkehe aufrecht zu erhal ~en. 

Auße:rd.em besteht durch das Verwal tung:;L.bereinkommen mit 

dem Ös~erreichischen Blmdesheer die Möglichkeit, daß 

mittels Hubschrauber in KatastrophengebiE:te eingeflogen 

werden kann, um störungsbehebungen an gestörten Fern­
,ll!I.;ld $t!'nlagen vorzunehmen. 

A~~::Jchließend sei das staatsgTundne r.z -;rwähnt, wobei es 

sich um ein handbedientes Leitungsnetz handelt, das den 
wichtigsten Bundes- und Landesregierungsstellen in Kata­

strophenfällen zur Verfügung steht. Es ist derzeit im 
Aufbau begriffen und soll Ende nächsten Jahres in Betrieb 
genommen werden. 

Wien, am 14. Juli 1970 
~--,L.~~Bundesminister : 
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